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Erklärung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift für 
die Stadt Plattling 
 
 
Schuldner:  ………………………………………………… 
(Steuerpflichtiger, Gebühren- Abgabeschuldner, Schuldner aus pirvatr. Vereinbarungen) 
 
 
Straße:  ………………………………………………… 
 
PLZ, Ort  ………………………………………………… 
 
Tel.Nr. (tagsüber) ………………………………………………… 
 
 
FAD-Nr.  ………………………………………………… 
 
 
Objektbezeichnung: ……………………………………………...… 
 
 
Die nebenstehende Einzugsermächtigung bzw. das 
SEPA-Lastschriftmandat 
soll für den Einzug folgender Forderungen der Stadt verwendet 
werden: 
 

O alle oder 
O nachfolgend bezeichnete 
 
o Grundsteuer  o Kindergartengebühren 
o Gewerbesteuer  o Musikschulgebühren 
o Hundesteuer  o Entgelt für Mittagsverpflegung 
o Sondernutzung  o Miete, Pacht, Erbbauzins 
o Sonstiges ………………………………………………….. 
 
Bemerkungen: ………………………………………………………. 

Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschrift Mandat 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE52PLA00000112426 
Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT VON STADT MITGETEILT 
 
1. Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige die Stadt Plattling widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit 
durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 
 
2. SEPA-Lastschriftsmandat 
Ich ermächtige die Stadt Plattling, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stadt Plattling auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift wird mich die Stadt Plattling über den Einzug in 
dieser Verfahrensart unterrichten. 
 

Es handelt sich um eine  O    wiederkehrende Zahlung       O einmalige Zahlung 
 

Bezeichnung des Geldinstitutes: ____________________________ 
 
Bankleitzahl: ____________________________________ 
 
Kontonummer:____________________________________ 
 
Swift-BIC: ____________________________________ 
(auf Kontoauszug ersichtlich) 
 

IBAN:  __ __  ___ _____ _____ _________________ 
(auf Kontoauszug ersichtlich) 

Kontoinhaber:  wie Zahlungspflichtiger O (bitte ankreuzen) 
 

falls abweichend (Name, Vorname):  
 

  ____________________________________ 
Anschrift: 

____________________________________ 

 
____________________  __________________________ 
(Ort und Datum)                (Unterschrift des zeichnungsberechtigten Kontoinhabers) 
 

Hinweis:  Die Einzugsermächtigung/das SEPA-Basis-Mandat ist im Original 

vorzulegen. Eine Übermittlung in elektronischer Form bzw. 
Telefax ist nicht mehr möglich. 
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Erläuterung zum Lastschriftverfahren mit Einzugsermächtigung 
und SEPA-Basis-Lastschriftmandat 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
durch die Teilnahme am Lastschriftverfahren wird Ihnen die Zahlung von Steuern, 
sowie Gebühren und Abgaben wesentlich erleichtert, da die Stadt Plattling die 
Fälligkeiten für Sie überwacht und frühestens am Fälligkeitstag die Abbuchung von 
Ihrem Girokonto veranlasst. 
 
Hieraus entsteht für Sie kein Risiko, da Sie mit dem Kontoauszug Ihres 
Geldinstitutes über jede vorgenommene Abbuchung informiert werden. 
 
Im Zusammenhang mit der Schaffung eines einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrs-
raumes (Single Euro Payment Area – SEPA) kommt es im Zuge des erweiterten 
Verbraucherschutzes auch zu Änderungen im Lastschriftverfahren. U.A. verlängert 
sich die Widerspruchsfrist von 6 auf 8 Wochen. Um einen reibungslosen Übergang 
von der aktuellen Rechtslage auf das künftige SEPA-Recht zu ermöglichen, 
enthält die umseitige Einzugsermächtigung bereits das neue SEPA-Mandat. Damit 
wird gewährleistet, dass die Stadt Plattling ohne weitere Ermächtigung auch 
künftig unter Beachtung der neuen SEPA-Regelungen rechtssicher den Service 
des Lastschriftverfahrens für Sie anbieten kann. 
 
Sie sollten also nicht zögern, sich des Lastschriftverfahrens zu bedienen, und der 
Finanzverwaltung der Stadt Plattling das umseitige Formular vollständig ausgefüllt 
und persönlich unterschrieben auf dem Postweg zuleiten. Selbstverständlich 
können Sie das Formular auch bei der Stadtkasse bzw. beim Stadtsteueramt im 
Rathaus Plattling, Preysingplatz 1, 94447 Plattling, abgeben. Da die 
Einzugsermächtigung bzw. das SEPA-Basis-Mandat künftig aus Gründen des 
Verbraucherschutzes im Original vorliegen muss, ist eine Übermittlung auf 
elektronischem Weg bzw. per Fax nach derzeitiger Rechtslage leider nicht mehr 
möglich. 
 
Für Rückfragen bezüglich SEPA steht Ihnen auch Ihre kontoführende Bank gerne 
zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
STADT PLATTLING 
Finanzverwaltung 

 
 


